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Verfahrensablauf 

 
Bebauungsplan Nr. 366-4 

“Am Holländer“ 
  

 
 

Anmerkung 

16.06.2016 Aufstellungsbeschluss   
2016/ 2017 Eigentümerabfrage  
2018/ 2019 
 

Erstellen der notwendigen Gutachten (Schallschutz), 
Abstimmungen mit Fachämtern, Erarbeitung des Entwurfes 

 

ab März 2019 Artenschutzgutachten - Erfassung  
24.07. – 30.08.2019 Frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange  
14.07.2020 Bürgerversammlung  
August/September 2020 Erstellen der Zwischenabwägung und des Entwurfs  
bis 18.09.2020 Erstellen der Drucksachen  
21.-25.09.2020 Verwaltungsinterne Mitzeichnung der DS  
28.09.-09.10.2020 Ämtermitzeichnung   
15.10.2020  Abgabe beim Büro des Oberbürgermeisters  
20.10.2020  Behandlung in der Dienstberatung des OB  
17.11.2020 Ausschuss für Umwelt und Verkehr  
26.11.2020  Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr  
03.12.2020  Beschluss des Stadtrates über die Zwischenabwägung, 

den Entwurf und die öffentliche Auslegung  
 

Dezember 2020 Bekanntmachung im Amtsblatt   
Januar 2021 Öffentliche Auslegung des Planentwurfes   
Januar 2021 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange parallel zur öffentlichen Auslegung  
 

Februar/ März 2021 Erstellung des Abwägungskataloges und Vorbereitung der 
Satzung (Plan, Begründung, Erstellung der Drucksachen) 

mögliche 
Planreife 

März 2021 Mitzeichnung der DS   
April 2021  Abgabe beim Büro des Oberbürgermeisters  
April 2021  Behandlung in der Dienstberatung des OB   
April 2021  Ausschuss für Umwelt und Verkehr  
April 2021 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr  
Mai 2021 Stadtratsbeschlüsse über die Abwägung und Satzung   
Mai 2021 Bekanntmachung im Amtsblatt  

 
Dieser Verfahrensablauf gilt nur, wenn der Planentwurf nach der öffentlichen Auslegung bzw. der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nicht geändert werden muss. 
 
 
 
 
 
 


